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Qualifizierungsangebot Nr. KBS.219.024 
 
Mathematik: Wenn die Zahl zur Qual wird –  

Frühdiagnose Rechenschwäche / Dyskalkulie 
 
Aktuelle Studien sprechen von sechs Prozent rechenschwacher Grundschüler. Wird eine Dyskalkulie nicht 
frühzeitig erkannt, kann dies zu erheblichen Störungen des schulischen Lernens und in der 
Persönlichkeitsentwicklung führen (sekundäre Neurotisierung). 
In diesem Seminar sollen die Prinzipien der Förderdiagnostik für den Elementarbereich der Arithmetik erarbeitet 
werden. Schwerpunkte sind dabei: 
• Qualitative Diagnoseinstrumente 
• Präventionsdiagnostik in den ersten Schuljahren 
• Aufstellen binnendifferenzierender Förderpläne 
Grundschullehrkräfte sollen in die Lage versetzt werden, Rechenschwäche erkennen und angemessene 
Fördermaßnahmen einleiten zu können. 
 
Dies ist ein zweiteiliges Seminar. Der erste Termin dient der Vermittlung von Grundlagen, der zweite der 
Auswertung von selbst durchgeführten Diagnosegesprächen. 
 
Teilnehmerkreis: Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen 

Tagungsort: Niedersächsische Landesschulbehörde Regionalabteilung Braunschweig, 
Raum 17 (Eingang in der Toreinfahrt rechts), Wilhelmstr. 62-69, 38100 Braunschweig. 
Parkmöglichkeiten im Parkhaus Wilhelmstraße. 

Termin: 09.05.2012 und 23.05.2012, jeweils 15:00-18:00 Uhr 

Leitung: Dr. Michael Wehrmann 

Kosten: 30 Euro und 8 Euro Seminarhandbuch 
Die Abrechnung der Teilnahmekosten in Höhe von 30 Euro werden mit der Einladung 
bekannt gegeben, da die Zahlungsmodalitäten aufgrund der Verlagerung der Regionalen 
Fortbildung an die Universitäten zum 01.01.2012 noch abschließend geregelt werden 
müssen.  
Die Erstattung der Fahrtkosten kann nach Entscheidung der Schule aus dem Schulbudget 
erfolgen (vgl. Hauswirtschaftliche Vorgaben für das Budget der Schule, RdErl. d. MK vom 
14.12.2007 – SVBl. 2008, S. 7). 
Ein Seminarhandbuch kann zum Preis von 8 Euro erworben werden. 

Anmeldeschluss: 11.04.2012 

Anmeldung: Fortbildungsveranstaltungen finden in der Regel in der unterrichtsfreien Zeit statt. Auch in 
diesem Fall ist die Genehmigung der Dienststelle Voraussetzung für die Anmeldung und die 
dienstrechtliche Absicherung. Im Zuge der Online-Anmeldung müssen Sie bestätigen, dass 
Ihnen die Genehmigung vorliegt. 
 
Die Online-Anmeldung ist Voraussetzung für die Bearbeitung aller Veranstaltungen, z.B. für 
die Erstellung der Teilnahmelisten und der Teilnahmebescheinigungen, etc. 
�http://www.vedab.nibis.de     
�Recherche und Meldung 
�Eingabe Kursnummer (ohne Leerzeichen) oder Suchwort wählen. 
Wenn Sie dann die Suche starten, erhalten Sie Ihre gewünschte Veranstaltung und können 
sich online anmelden. 
 
 
 

                                                                                                                                 b. w. 



Bei einer erneuten Anmeldung zu einer Fortbildungsveranstaltung müssen die persönlichen 
Grunddaten nicht neu angegeben werden, da sie stets verfügbar sind. 
 
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung Ihrer Anmeldung an die von Ihnen 
angegebene E-Mail-Adresse. Meldungen können Sie einsehen unter www.vedab.nibis.de - 
login in - "Meine Meldungen sehen". Zugangsdaten können erfragt werden unter 
www.vedab.nibis.de - "Passwort vergessen?". 

Teilnahme-
bedingungen: 

Es gelten die „Allgemeinen Bedingungen für die Teilnahme an Veranstaltungen (NLQ und 
NLSchB)“. Hier ein Auszug: Rücktritt und Stornierungskosten: Ein Rücktritt von einer 
Veranstaltung kann per E-Mail oder auch telefonisch bei der zuständigen 
Organisationseinheit des Anbieters erfolgen. Geht die Abmeldung bis zu dem in der 
Veranstaltungsbeschreibung genannten Meldeschluss beim Veranstalter ein, entstehen keine 
Kosten. Abmeldungen nach Meldeschluss bzw. Nichterscheinen entbinden nicht von der 
Zahlung der Veranstaltungsgebühr. Der entsendenden Schule bzw. Dienststelle werden die 
tatsächlich entstandenen Kosten bis zur Höchstgrenze der vollen Veranstaltungsgebühr in 
Rechnung gestellt. Für die gemeldete Person kann im Falle der Verhinderung eine geeignete 
Ersatzperson mit allen erforderlichen Daten benannt werden. Die Änderung ist dem Anbieter 
per E-Mail oder Telefon anzuzeigen. In diesem Fall entstehen keine Stornierungskosten. 

 


